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Kantonsrat 

 

A 117 

 

Anfrage Piani Carlo und Mit. über die Predigt eines Imams in Kriens 

mit dem Aufruf, Ehefrauen nötigenfalls zu schlagen 

 
eröffnet am 21. Oktober 2019  
 
 
Gemäss Berichterstattung der Sonntagszeitung und der Luzerner Zeitung soll ein Imam an 
einem Freitagsgebet dazu aufgerufen haben, Ehefrauen zu schlagen. In seiner Predigt inter-
pretierte der Imam eine Passage des Korans, wonach er es zulässig fände, die Ehefrau zur 
Disziplinierung zu schlagen. 
 
Der Imam ist den Behörden bestens bekannt. Er wurde 2015 von der Bundesanwaltschaft 
zusammen mit drei weiteren Irakern angeklagt. Während die anderen Mitglieder der soge-
nannten Schaffhauser Zelle, mit denen der Imam befreundet war, wegen terroristischer Akti-
vitäten zu mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilt wurden, erhielt er einen Freispruch. Der 
Vorwurf, er habe eine kriminelle Organisation – in diesem Fall den IS – unterstützt, liess sich 
nicht beweisen. 
 
In diesem Zusammenhang bitte ich den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fra-
gen: 
1. Wie ist es möglich, dass ein einschlägig bekannter Imam weiterhin im Kanton Luzern an 

Freitagsgebeten seine Predigten halten kann? 
2. Mit welchen Mitteln kann dem Imam das Praktizieren im Kanton Luzern aufgrund der ak-

tuellen Ermittlungen sofort untersagt werden? 
3. Welche Konsequenzen will der Regierungsrat daraus ableiten? 
4. Wie ist die Überwachung der Moscheen sichergestellt und welche Möglichkeiten haben 

der Regierungsrat beziehungsweise die Gemeindebehörden, eine Überwachung anzu-
ordnen? 

5. Wie sind die Kompetenzen geregelt? Was liegt in der Kompetenz der Regierung und was 
in der Kompetenz der Gemeinde? 

6. Welche anderen Massnahmen drängen sich auf? 
7. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit das Praktizieren einschlägig bekann-

ter Imame im Kanton Luzern verhindert werden kann? 
8. Welche Präventivmassnahmen gedenkt der Regierungsrat für die Zukunft einzuleiten? 
9. Wie steht der Regierungsrat mit der Islamischen Gemeinde Luzern in Kontakt, um grund-

legende Werte unserer Gesellschaft, insbesondere den Umgang mit Frauen/Ehefrauen 
und Kindern, zu thematisieren? 

 
Piani Carlo 
Krummenacher-Feer Marlis  
Zurkirchen Peter  
Lichtsteiner-Achermann Inge  
Zehnder Ferdinand  
Gasser Daniel  
Gehrig Markus  
Schmassmann Norbert  
Odermatt Markus  
Bühler Adrian  



 

 

2001KR.2019-0471 / A-117 Seite 2 von 2 
 

 

 

Schärli Stephan  
Peyer Ludwig  
Kurmann Michael  
Marti Urs  
Jung Gerda  
Zurbriggen Roger  
Wismer-Felder Priska  
Hunkeler Yvonne  
Bucher Markus  
Schnider-Schnider Gabriela  
Kaufmann Pius  
Roos Guido  
Lipp Hans  
Galliker Priska  
Nussbaum Adrian 





 



		Kantonsrat



[image: ] 

[image: ] 



		2001KR.2019-0471 / A-117

		Seite 1 von 2



		[bookmark: FusszeileErsteSeite]

		









A 117



Anfrage Piani Carlo und Mit. über die Predigt eines Imams in Kriens mit dem Aufruf, Ehefrauen nötigenfalls zu schlagen



eröffnet am 21. Oktober 2019 Datum wird vom Sekretariat mit Daten nachtragen ergänzt





Gemäss Berichterstattung der Sonntagszeitung und der Luzerner Zeitung soll ein Imam an einem Freitagsgebet dazu aufgerufen haben, Ehefrauen zu schlagen. In seiner Predigt interpretierte der Imam eine Passage des Korans, wonach er es zulässig fände, die Ehefrau zur Disziplinierung zu schlagen.



Der Imam ist den Behörden bestens bekannt. Er wurde 2015 von der Bundesanwaltschaft zusammen mit drei weiteren Irakern angeklagt. Während die anderen Mitglieder der sogenannten Schaffhauser Zelle, mit denen der Imam befreundet war, wegen terroristischer Aktivitäten zu mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilt wurden, erhielt er einen Freispruch. Der Vorwurf, er habe eine kriminelle Organisation – in diesem Fall den IS – unterstützt, liess sich nicht beweisen.



In diesem Zusammenhang bitte ich den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Wie ist es möglich, dass ein einschlägig bekannter Imam weiterhin im Kanton Luzern an Freitagsgebeten seine Predigten halten kann?

2. Mit welchen Mitteln kann dem Imam das Praktizieren im Kanton Luzern aufgrund der aktuellen Ermittlungen sofort untersagt werden?

3. Welche Konsequenzen will der Regierungsrat daraus ableiten?

4. Wie ist die Überwachung der Moscheen sichergestellt und welche Möglichkeiten haben der Regierungsrat beziehungsweise die Gemeindebehörden, eine Überwachung anzuordnen?

5. Wie sind die Kompetenzen geregelt? Was liegt in der Kompetenz der Regierung und was in der Kompetenz der Gemeinde?

6. Welche anderen Massnahmen drängen sich auf?

7. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit das Praktizieren einschlägig bekannter Imame im Kanton Luzern verhindert werden kann?

8. Welche Präventivmassnahmen gedenkt der Regierungsrat für die Zukunft einzuleiten?

9. Wie steht der Regierungsrat mit der Islamischen Gemeinde Luzern in Kontakt, um grundlegende Werte unserer Gesellschaft, insbesondere den Umgang mit Frauen/Ehefrauen und Kindern, zu thematisieren?
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